
erwidert wurde. Dieses Tatgeschehen läßt die vom Be
zirksgericht gezogene Schlußfolgerung, daß der Ange
klagte den Zeugen wegen seiner Zugehörigkeit zur FDJ 
tätlich angegriffen habe, nicht zu. Das Bezirksgericht hat 
dabei die in den tatsächlichen Feststellungen seines 
Urteils ausdrücklich angeführte Tatsache nicht gewür
digt, daß der Zeuge den ersten Schlag geführt und 
damit eine nicht unwesentliche Ursache dafür gesetzt 
hat, daß die von ihm angestrebte Klärung und Aus
einandersetzung in Form von Tätlichkeiten ausgetragen 
wurde. Es ergeben sich aus den Akten keine Anhalts
punkte dafür, daß der Angeklagte die in der Toilette 
erfolgte Belästigung des Zeugen fortsetzen wollte.

Nachdem bereits die objektiven Umstände gegen ein 
tatbestandsmäßiges Handeln des Angeklagten im Sinne 
des § 19 StEG sprechen, kann auch aus seiner Persön
lichkeit nicht die Schlußfolgerung gezogen werden, er 
habe aus hetzerischer Zielsetzung gehandelt. Nachdem 
der Angeklagte bereits 1956 Mitglied einer LPG gewor
den war und dort ein Jahr als Gespannführer gearbei
tet hatte, begann er seinen Dienst bei der Bereitschafts
polizei, aus der er nach zweijähriger Dienstzeit in 
Ehren entlassen wurde. Ausweislich der bei den Akten 
befindlichen Beurteilung hat er zu den besten Genos
sen der Kompanie gehört. Auch in seiner Brigade, die 
um den Titel „Sozialistische Brigade“ kämpft, hat er 
vorbildliche Arbeit geleistet. Auf Grund seiner Aktivi
tät, seiner Mitarbeit in den Produktionsberatungen und 
anderen Veranstaltungen wird er von der Parteilei
tung, der BGL und der Kaderabteilung in der über ihn 
abgegebenen Beurteilung als einer der positivsten Kol
legen des Betriebes eingeschätzt. Bestätigt wird dies 
auch dadurch, daß er sich mit anderen FDJ-Mitgliedern 
freiwillig zu einem längeren Agitationseinsatz auf dem 
Lande während der sozialistischen Umgestaltung der 
Landwirtschaft gemeldet hat und für seine gute Arbeit 
während dieses Einsatzes am 1. Mai 1960 ausgezeichnet 
werden konnte.

Auf Grund dieser Umstände hätte das Bezirksgericht 
erkennen müssen, daß die Äußerung des Angeklagten 
eine einmalige Entgleisung darstellt, die Ausdruck von 
bei ihm noch vorhandenen Überresten kapitalistischer 
Denk- und Lebensgewohnheiten ist und die zu seinem 
allgemeinen ideologischen Entwicklungsstand und sei
nen Taten für den sozialistischen Aufbau im Wider
spruch steht und deshalb nicht gemäß § 19 StEG be
urteilt .werden kann.

In Anbetracht der vom Bezirksgericht selbst fest
gestellten positiven Entwicklung des Angeklagten und 
der von ihm beim Aufbau des Sozialismus vollbrachten 
Leistungen ist es völlig unverständlich und unbegrün
det, wenn das Bezirksgericht im Widerspruch dazu aus
führt, der Angeklagte habe es versäumt, Mitgliedern 
der FDJ, die in Industrie und Landwirtschaft hervor
ragende Leistungen vollbringen, nachzueifern. Mit der
artig offensichtlich wenig durchdachten Ausführungen, 
die das Positive in der Entwicklung des Angeklagten 
ignorieren, können ihm die Wirklichen Ursachen seines 
strafbaren Verhaltens nicht bewußt gemacht werden. 
Er wird auf diese Weise auch nicht zu ihrer Überwin
dung angehalten. Das Bezirksgericht verkannte dabei, 
daß auch die Entwicklung des sozialistischen Bewußt
seins der Menschen ein dialektischer Prozeß ist, der sich 
keineswegs kontinuierlich, sondern in Widersprüchen 
vollzieht. Nur von dieser Erkenntnis ausgehend, ist es 
überhaupt möglich, die Ursachen gelegentlicher Ge
setzesverletzungen von Bürgern mit verhältnismäßig 
weit entwickeltem sozialistischem Bewußtsein richtig 
einzuschätzen und die richtige Strafmaßnahme zu fin
den. Nach der gegebenen Sachlage wäre der Angeklagte 
wegen gefährlicher Körperverletzung gemäß § 223a 
StGB zu verurteilen gewesen, weil er gemeinsam mit 
dem Angeklagten M. auf den Zeugen eingeschlagen und 
ihm Verletzungen zugefügt hat.

Entsprechend der veränderten rechtlichen Beurteilung 
der Handlungen des Angeklagten hätte auch auf eine 
geringere Strafe erkannt werden müssen. Eine unbe
dingte Verurteilung ist weder für den Angeklagten T. 
noch für den Angeklagten M. erforderlich. Wenn auch 
ausdrücklich darauf hinzuweisen ist, daß die von den 
Angeklagten begangene gefährliche Körperverletzung 
einen erheblichen Grad von Gesellschaftsgefährlichkeit

aufweist, so gestatten aber doch die Umstände, unter 
denen es zur Schlägerei gekommen ist, insbesondere 
aber die in der Person der Angeklagten liegenden Um
stände, auf eine bedingte Verurteilung zu erkennen. 
Die Angeklagten haben in der Vergangenheit durch 
ihre Arbeit bewiesen, daß sie mit unserem Staat ver
bunden sind, und haben ihre ganze Kraft für den Auf
bau des Sozialismus eingesetzt. Ihre bisher gezeigte 
gute Arbeitsmoral und ihre Aufgeschlossenheit gegen
über den Belangen des sozialistischen Aufbaus sowie 
die Tatsache, daß sie einer Brigade angehören, die den 
Kampf um den Titel „Sozialistische Brigade“ führt, 
sind die Voraussetzungen dafür, daß sie auch mit einer 
bedingten Verurteilung zu einem künftig einwand
freien Verhalten erzogen werden können.

Das Bezirksgericht hat nicht erkannt, daß die Über
windung noch vorhandener bürgerlicher Gewohnheiten 
und Auffassungen im Denken und Handeln eines Men
schen eines längeren Umerziehungsprozesses bedarf. 
Diese Erziehung zum sozialistischen Bewußtsein voll
zieht sich insbesondere im Prozeß der täglichen Arbeit 
in unseren sozialistischen Betrieben und Genossen
schaften. Auch die Angeklagten befinden sich in dieser 
Entwicklung, bei der sich neben den bei ihnen bereits 
vorhandenen sozialistischen Anschauungen zeitweilig 
noch alte, aus der Zeit des Kapitalismus stammende 
Auffassungen bemerkbar machen.

Die Brigade, in der die Angeklagten bisher tätig wa- 
•Ten, hat sich in der Erkenntnis ihrer Verantwortung bei 
der Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins ent
schlossen, die Angeklagten wieder in ihr Kollektiv auf
zunehmen. Dieser Umstand und die bereits dargelegten 
Gesichtspunkte zeigen, daß die Angeklagten zum 
Zwecke der Umerziehung nicht von der Gesellschaft 
isoliert werden müssen, sondern daß die Erziehung im 
Kollektiv während der Bewährungsfrist ausreicht, um 
sie nachhaltig auf ihre Pflichten in unserem sozialisti
schen Staat aufmerksam zu machen. Die Angeklagten 
waren daher gemäß § 1 StEG zu einer bedingten Frei
heitsstrafe zu verurteilen. '
A n m e r k u n g :

Mit dem vorstehenden Urteil hat das Oberste Gericht 
nach dem Urteil 3 Zst III 9/60 vom 21,'September 1960 
— NJ 1960 S. 731 — erneut zu der für die Übergangs
periode so wichtigen Frage der Erziehung durch das 
Strafrecht Stellung genommen, in der es in der Praxis 
keine genügende Klarheit gibt. Es muß daher die Auf
gabe der Justizorgane sein, die in den genannten Ur
teilen entwickelten Gedanken auszuwerten und schnell
stens in die Praxis einfließen zu lassen. Worum geht es 
dabei? Es geht um die volle Ausschöpfung der den 
Strafen ohne Freiheitsentzug immanenten erzieherischen 
Möglichkeiten durch die Rechtsprechung. Es darf nicht 
weiter zugelassen werden, daß die in der Programma
tischen Erklärung des Staatsrates der DDR enthaltene, 
für die Justizorgane höchst aktuelle Aufgabenstellung:

„Nach der Schaffung der materiellen Grundlage steht
die noch kompliziertere Aufgabe, das Bewußtsein und
die Beziehungen der Menschen wirklich sozialistisch
zu gestalten“,

auf die undialektische Fragestellung: Strafe o d e r  Er
ziehung reduziert wird, wie das zur Zeit in vielen Ent
scheidungen mit kurzfristigen Freiheitsstrafen auf der 
einen tßeite und mit Einstellungen von Verfahren auf 
der anderen Seite zum Ausdruck kommt. Die kompli
ziertere Aufgabe läßt heute solche Mängel und Schwä
chen unserer Arbeit schärfer hervortreten, als das frü
her der Fall war. Sie verlangt von jedem Richter und 
Staatsanwalt die volle Beherrschung der Dialektik der 
Entwicklung, die parallel mit der Entwicklung des so
zialistischen Bewußtseins der Werktätigen in immer 
stärkerem Maße die Erziehungsfunktion des Strafrechts 
hervortreten läßt.

Die wichtigsten Etappen dieses Prozesses haben stets 
in den Beschlüssen der Partei der Arbeiterklasse und 
der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
ihren Niederschlag gefunden.

In der ersten Periode unserer staatlichen Entwick
lung wiesen die Beschlüsse der Partei — der seir.er- 
zeitigen Situation des Klassenkampfes entsprechend — 
auf die Notwendigkeit der harten Bestrafung der Fa
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